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Die zu den drei Teilen dieser Prüfungsklausur aufgeführten Sachverhalte 
sind entsprechend der Aufgabenstellung zu beurteilen. B e g r ü n d e n 
Sie Ihre Lösungen unter Angabe der maßgeblichen steuerrechtlichen Vor-
schriften. 

Achten Sie bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung der 
Lösung. Der markierte rechte Rand ist freizulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie zudem bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung Ihrer 
Lösung. 

 

Der markierte rechte Rand ist freizulassen! 

 

 

 

 

!!  Bitte beachten Sie, dass sowohl der  

Aufgaben- als auch der Lösungsteil dieser Klausur 

abzugeben sind  !!
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Aufgabenstellung 

Nehmen Sie einkommensteuerlich zu den nachstehenden Sachverhalten für 
das Besteuerungsjahr 2015 Stellung. Treffen Sie dazu die einkommensteuerli-
chen Entscheidungen bezogen auf den jeweiligen Sachverhaltsteil. Die Sach-
verhaltsteile stehen in einem inneren Zusammenhang zueinander, können aber 
unabhängig voneinander beurteilt werden. Eine Ermittlung der Summe der Ein-
künfte ist nicht vorzunehmen. 

Die Entscheidungen sind unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu be-
gründen. Richtlinien und Hinweise sind zur Begründung nur dann anzugeben, 
wenn es sich um Erläuterungen handelt, die nicht bereits dem Gesetz zu ent-
nehmen sind sowie bei Anwendung von Vereinfachungsregeln. 

Auf verfahrensrechtliche Fragen ist nicht einzugehen. 

 

Hinweise 

Die Aufgabenteile sind so zu lösen, dass stets das günstigste Ergebnis (= nied-
rigste steuerliche Belastung) für das Besteuerungsjahr 2015 erreicht wird. 
Wenn nichts anderes gesagt ist, sind alle hierfür erforderlichen Anträge als ge-
stellt anzusehen. Alle notwendigen Unterlagen liegen vor. 

Soweit Einkünfte aus Unternehmertätigkeit vorliegen, ist davon auszugehen, 
dass die Umsätze den allgemeinen Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts 
unterliegen und keine besonderen Anträge für die Umsatzbesteuerung gestellt 
sind. 

Rechnerische Zwischen- und Endergebnisse sind nur in vollen EUR-Beträgen 
anzugeben. 

TEIL I - Einkommensteuer (50 Punkte) 
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Sachverhalt 1: Persönliche Verhältnisse  
 

Ehemann EM (64 Jahre alt) und Ehefrau EF (48 Jahre alt) sind seit 10 Jahren 
verheiratet und leben zusammen mit ihrem Sohn Sven (8 Jahre alt) im gemein-
samen Haushalt in der Elbuferpromenade 10, 39104 Magdeburg. 

Da beide Elternteile beruflich stark eingebunden sind, haben sie für häusliche 
Arbeiten und auch die Betreuung von Sven eine Haushaltshilfe angestellt. Die-
se erhält ab Januar 2015 monatlich 600,00 EUR Arbeitslohn. Ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag liegt vor. Einschließlich der Sozialabgaben wendeten EM und EF 
in 2015 hierfür 8.500,00 EUR auf. Auf die mittägliche Betreuung von Sven ent-
fallen davon zutreffend 3.000,00 EUR. Das Gehalt wurde monatlich per Bank 
überwiesen. 

 

 

Aufgabe 

Nehmen Sie zu dem obigen Sachverhalt einkommensteuerlich aus der Sicht 
der Eheleute EM und EF Stellung. Gehen Sie auch auf Veranlagungsformen 
und Tarif in der Annahme ein, dass ein besonderer Antrag nicht gestellt wird.  

Erläutern Sie, wie sich die Sachverhalte auf ein vorhandenes zu versteuerndes 
Einkommen und auf die festzusetzende ESt auswirken. 

 

Hinweis: 
Für die Steuerfreistellung des Existenzminimums für den Lebensunterhalt von 
Kindern ist davon auszugehen, dass die Gewährung der Freibeträge für Kinder 
günstiger ist als das Kindergeld.  
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Sachverhalt 2: Wirtschaftliche Verhältnisse EM:   
 

Rente 

Wegen seines angegriffenen Gesundheitszustandes bezog er bereits ab dem 
1. November 2013 Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Aus der für 
Zwecke der Besteuerung von der Deutschen Rentenversicherung für EM er-
stellten Mitteilung sind die folgenden Beträge für 2015 zu entnehmen: 

Rentenbetrag 14.400,00 EUR 
im Rentenbetrag enthaltener Anpassungsbetrag 160,00 EUR 
Geleistete Beiträge zur Krankenversicherung 1.150,00 EUR 
Geleistete Beiträge zur Pflegeversicherung 280,00 EUR 

 

Gesellschafter der OHG 

EM war bis zum 30.9.2015 Gesellschafter der Schneider Handels OHG, 
Leipzig. 

Nach der zum 30.9.2015 steuerlich zutreffend erstellten Gesamthandsbilanz der 
OHG entfiel auf EM ein Verlustanteil von 37.000,00 EUR. Für bis September 
2015 an die OHG erbrachte Dienstleistungen erhielt er von dieser insgesamt 
9.000,00 EUR, die die OHG buchhalterisch als betriebliche Aufwendungen er-
fasste. 

Zum 30.9.2015 veräußerte er seinen Mitunternehmeranteil zum Preis von 
170.000,00 EUR. Das Kapitalkonto des EM in der OHG wies zum 30.9.2015 ein 
Guthaben i.H.v. 127.600,00 EUR aus. Kosten für die Beurkundung des Kaufver-
trages hatte EM i.H.v. 2.000,00 EUR zu tragen. 

Bei der OHG fiel in 2015 keine Gewerbesteuer an. 

EM war zuvor Inhaber eines Wareneinzelhandels. Diesen hatte er in 2012 ver-
kauft. Der dabei i.H.v. 20.000,00 EUR entstandene Gewinn wurde auf Antrag 
des EM nicht zur Einkommensteuer herangezogen. 

 

 

Aufgabe 

Nehmen Sie zu dem obigen Sachverhalt einkommensteuerlich Stellung. Ermit-
teln Sie dazu auch Art und Höhe der jeweiligen Einkünfte und erläutern Sie ggf. 
besondere Auswirkungen auf die tarifliche ESt. Eine Steuerberechnung ist nicht 
vorzunehmen.  

Auf ertragsteuerliche Fragen im Zusammenhang mit möglicherweise entstan-
dener USt ist nicht einzugehen. 
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Sachverhalt 3: Wirtschaftliche Verhältnisse EF: 

 

Elektronik-Fachgeschäft 

EF ist Inhaberin eines Elektronik-Fachgeschäftes in Magdeburg. Der Jahresab-
schluss zum 31.12.2015 weist einen vorläufigen Gewinn i.H.v. 58.000,00 EUR 
aus. Bei der Gewinnermittlung waren die Vorauszahlungen zur GewSt mit 
8.500,00 EUR abgezogen worden. 

Unter Beachtung der steuerlichen Hinzurechnungen und Kürzungen und nach 
Abzug des Freibetrages ergab sich für 2015 ein Gewerbeertrag von 
71.500,00 EUR und somit ein GewSt-Messbetrag von 2.502,00 EUR. Bei einem 
Hebesatz von 450 % ist die GewSt i.H.v. 11.259,00 EUR festzusetzen. 

Gehen Sie für die weitere Beurteilung davon aus, dass die geminderte tarifliche 
ESt 10.000,00 EUR und die Summe aller positiven Einkünfte 190.000,00 EUR 
beträgt. 

 

Geschäftshaus Düsseldorf 

EF ist Eigentümerin eines im Privatvermögen gehaltenen Geschäftshauses in 
Düsseldorf, das an verschiedene Gewerbetreibende vermietet ist. Die Mietein-
nahmen sind in 2015 i.H.v. 220.400,00 EUR zugeflossen. Darin enthalten sind 
5.000,00 EUR, die ein Mieter als Vorauszahlung für Januar 2016 bereits am 
23.12.2015 an EF gezahlt hatte. Die Mieten sind nach dem Vertrag jeweils am 
3. Werktag eines Monats fällig. 

In 2015 nahm EF eine Umfinanzierung vor. Zur Ablösung von Altdarlehen nahm 
sie ein Bankdarlehen von 1 Mio. EUR auf. Das Darlehen wurde unter Einbehalt 
eines als marktüblich anzusehenden Disagios i.H.v. 40.000,00 EUR im März 
2015 ausgezahlt. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren wird das Darlehen mit 1 % 
p.a. verzinst. Für 2015 fielen insoweit laufende Zinsen i.H.v. 8.300,00 EUR an. 

Für die vorzeitige Kündigung der Altdarlehen zahlte EF in 2015 eine Vorfällig-
keitsentschädigung i.H.v. 24.600,00 EUR. 

Die übrigen Werbungskosten einschl. der AfA betrugen für 2015 
258.000,00 EUR. 

Das neu aufgenommene Darlehen wurde zweckgebunden an die Gläubi-
gerbank überwiesen, konnte aber wegen vertraglicher Probleme erst im Juni 
2015 zur Ablösung der Altdarlehen verwendet werden. Für die Zeit von März bis 
Juni 2015 erhielt EF von dieser Bank daher Zinsen i.H.v. 1.300,00 EUR gutge-
schrieben. Wegen eines erteilten Freistellungsauftrages wurde keine Kapitaler-
tragsteuer einbehalten und abgeführt. 
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Consulting GmbH 

EF ist mit 55 % an der Magdeburger Consulting GmbH beteiligt und hält die 
Anteile im Privatvermögen. Zudem ist sie dort als leitende Angestellte beschäf-
tigt. Sie erhält von dieser für Januar bis Dezember 2015 ein monatliches, im 
Voraus wirksam vereinbartes und der Höhe nach angemessenes Gehalt von 
4.000,00 EUR. 

Für ihre Fahrten im Dienste der GmbH verwendet sie ihren Privat-Pkw, ohne 
hierfür von der GmbH einen Kostenersatz zu erhalten. Das Fahrzeug wurde an 
180 Tagen im Jahr und einer Entfernung von 25 km für Fahrten zwischen Woh-
nung und ihrem Büro in der GmbH eingesetzt. 

Wegen der schlechten Parkmöglichkeiten mietete sie in der Nähe ihres Arbeits-
platzes einen Parkplatz an. Hierfür zahlte sie im Kalenderjahr 2015 eine Miete 
i.H.v. 360,00 EUR. 

Am 15.12.2014 rutschte sie auf der Fahrt ins Büro wegen winterlicher Straßen-
verhältnisse in ein parkendes Auto. Die von ihr selbst zu tragenden Kosten für 
die Reparatur des eigenen Autos betrugen 2.100,00 EUR und wurden im 
Januar 2015 gezahlt. Die Kfz-Haftpflichtversicherung übernahm den Schaden 
des Unfallgegners, erhöhte aber ab 2015 den Jahresbeitrag wegen Verminde-
rung des Schadensfreiheitsrabattes um 200,00 EUR. Auch die erhöhte Versi-
cherungsprämie wurde in 2015 gezahlt. 

Im März 2015 besuchte sie im Auftrag der GmbH einen Geschäftsfreund in 
München. Sie fuhr mit ihrem Pkw nach München am 12.3.2015 um 8.00 Uhr los 
und führte die Gespräche am 12. und 13.3.2015. Am 14.3.2015 begab sie sich 
wieder auf den Heimweg, wo sie gegen 20.00 Uhr ankam. Außer einem Beleg 
des Hotels für Übernachtung (2 Nächte je 80,00 EUR, 2 x Frühstück je 
18,50 EUR) und der glaubhaften Versicherung, ihr Fahrzeug für diese Fahrt auf 
1.100 km eingesetzt zu haben, liegen keine weiteren Unterlagen vor. Sie hat 
keinen Anspruch auf Kostenerstattung durch die GmbH. 

 

 

Aufgabe 

Beurteilen Sie die wirtschaftlichen Verhältnisse der EF in einkommensteuerli-
cher Hinsicht. Ermitteln Sie dazu die jeweilige Höhe der Einkünfte. Gehen Sie 
auch auf Steuerermäßigungen ein und berechnen sie diese, soweit der Sach-
verhalt dazu Angaben enthält. 
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Aufgabenstellung 

Ermitteln Sie den Gewerbesteuermessbetrag für 2015. Erwähnen Sie zu den 
Sachverhalten a) bis d) kurz, wie sich diese auf die Ermittlung des körper-
schaftsteuerlichen Einkommens ausgewirkt haben und erläutern Sie die Aus-
wirkungen auf den Gewerbesteuermessbetrag für alle Sachverhalte. Begründen 
Sie Ihre Entscheidung unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften. 

 

Hinweise 

Rechnerische Zwischen- und Endergebnisse sind nur in vollen EUR-Beträgen 
anzugeben. 

 

 

Sachverhalt: 

Die Bauer Engineering GmbH (nachfolgend kurz: GmbH) betreibt mit Sitz in 
Mannheim ein Ingenieurbüro zur Entwicklung von Produktionsanlagen für die 
Automobilindustrie. Sie ist an anderen Unternehmen beteiligt. 

Das körperschaftsteuerliche Einkommen der GmbH für 2015 beträgt den steu-
erlichen Vorschriften entsprechend 1.600.000,00 EUR. Dabei sind die nachfol-
gend beschriebenen Sachverhalte bereits zutreffend berücksichtigt worden. 

a) Spenden 

 Die GmbH leistete in 2015 eine Spende i.H.v. 3.000,00 EUR an eine Wohl-
fahrtseinrichtung. Eine Zuwendungsbestätigung liegt vor. 

b) Beteiligung an Intakt GmbH, Stuttgart 

 Am Stammkapital der Intakt GmbH von 200.000,00 EUR ist die GmbH seit 
Jahren mit 30.000,00 EUR beteiligt. Die Intakt GmbH beschloss am 
10.4.2015 eine Gewinnausschüttung. Der auf die GmbH entfallende Gewinn-
anteil betrug 30.000,00 EUR und wurde ihr nach Abzug der gesetzlichen 
Steuerabzugsbeträge Anfang Mai 2016 auf ihrem Bankkonto gutgeschrieben. 
Eine Steuerbescheinigung i.S.d. § 45a EStG liegt vor. 

TEIL II     - Gewerbesteuer / Körperschaftsteuer 

  (25 Punkte) 
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c) Beteiligung an Machbar OHG, Leipzig 

 Die GmbH war seit 2000 an der Machbar OHG als Gesellschafterin beteiligt. 
Für 2015 ist für die GmbH ein Gewinnanteil wie folgt festgestellt worden: 

 Gewinnanteil (negativ) - 45.000,00 EUR 
 Sonder-Betriebsausgaben  8.000,00 EUR 
 Anteil an den laufenden Einkünften - 53.000,00 EUR 

 Bei den Sonder-Betriebsausgaben handelt es sich um Zinsen für ein Darle-
hen, das damals zur Finanzierung des Erwerbs des Gesellschaftsanteils auf-
genommen worden war. 

d) Finanzierungsanteile 

 Bei der Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Einkommens der GmbH sind 
die folgenden Aufwendungen steuerlich zutreffend berücksichtigt: 

 Zinsen für betriebliche Darlehen (ohne Zinsen zu c))  165.000,00 EUR 
 Gebühren für die Bestellung einer Grundschuld  3.000,00 EUR 
 Mieten und Pachten für Grundstücke  78.000,00 EUR 
 Leasingraten für Nutzung eines DMS-Systems  5.000,00 EUR 
 Lizenzgebühr für eine Office-Software  300,00 EUR 
 GEMA-Gebühren  400,00 EUR 

 Bei dem von der GmbH genutzten DMS-System (Dokumenten-Management-
System) handelt es sich um eine von einem Entwicklungsunternehmen spe-
ziell entwickelte Software (keine Trivialsoftware) zur Archivierung aufbewah-
rungspflichtiger Unterlagen. Der Leasingvertrag ist auf 4 Jahre begrenzt. 
Nach Ablauf der 4 Jahre kann die GmbH die Software käuflich zu einem an-
gemessenen Restkaufpreis erwerben. 

 Durch die Zahlung der Lizenzgebühr für die Office-Software erhielt die GmbH 
das Recht, diese zeitlich unbegrenzt nutzen zu dürfen. 

 Die GEMA-Gebühren sind anlässlich einer Betriebsfeier mit musikalischer 
Darbietung angefallen. 
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e) Grundstücke 

 Die GmbH nutzt insgesamt 3 Grundstücke: 

 Beethovenstraße, Mannheim 
 Grundstückseinheitswert 123.500,00 EUR. Das Grundstück war bis Septem-

ber 2015 gepachtet und wurde zum 1.10.2015 käuflich erworben. 

 Mozartallee, Mannheim 
 Grundstückseinheitswert 155.000,00 EUR. Das Grundstück steht seit Jahren 

im Eigentum der GmbH. 

 Konrad-Zuse-Straße, Leipzig 
 Grundstückseinheitswert 35.000,00 EUR, Geschäftsgrundstück. Das Grund-

stück steht seit Jahren im Eigentum der GmbH. 

f) Sonstiges 

 Die GmbH erlitt durch die Insolvenz eines wichtigen Kunden im Vorjahr er-
hebliche finanzielle Verluste. Das körperschaftsteuerliche Einkommen 2014 
betrug (negativ) 1.845.000,00 EUR. Der zum 31.12.2014 gesondert festge-
stellte vortragsfähige Gewerbeverlust beträgt 2.035.000,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 

 

 

 

 

Aufgabenstellung 

Ermitteln Sie zunächst den handelsrechtlichen Jahresüberschuss 2015 vor 
Steuerrückstellungen! 

Ermitteln Sie danach das zu versteuernde Einkommen, die festzusetzende KSt, 
den festzusetzenden Solidaritätszuschlag! 

 

Hinweis 

Die GewSt-Vorauszahlung entspricht der endgültigen GewSt. Auf umsatzsteu-
erliche Auswirkungen ist nicht einzugehen. 

 

 

Sachverhalt: 
 

Die Marketingagentur STYLISH-GmbH (S-GmbH) hat ihren Sitz in Nürnberg. 
Sie gehört den Gesellschaftern A zur 76 % und B zu 24 %. A und B führen je-
weils einzelvertretungsberechtigt die Geschäfte. 

1. Der vorläufige Gewinn beträgt nach dem Stand der Buchhaltung 
450.000,00 EUR. 

2. Die S-GmbH ist zu 55 % an der Z-GmbH mit Sitz in Hamburg beteiligt, die 
sich international um größere Marketingprojekte kümmert. Am 1.12.2015 be-
schloss die Gesellschafterversammlung der Z-GmbH eine Gewinnausschüt-
tung von insgesamt 100.000,00 EUR, die am 31.1.2016 ausgezahlt wurde. 
Eine Buchung ist hierzu bisher nicht erfolgt. 

3. Die Gesellschafter haben laut Anstellungsvertrag einen angemessenen An-
spruch auf Tantieme i.H.v. je 10 % des handelsrechtlichen Jahresüberschus-
ses vor Steuern und Einstellung der Tantieme. Eine Buchung ist hierzu bis-
her nicht erfolgt. 

 Die Tantieme-Vereinbarung ist auch in Verbindung mit den übrigen Ge-
schäftsführerbezügen angemessen. Sie wird auch seit Jahren tatsächlich 
durchgeführt. 

TEIL III     -  Körperschaftsteuer 

  (25 Punkte) 
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4. Die GF erhalten monatlich ein angemessenes Gehalt i.H.v. je 5.000,00 EUR. 
Zusätzlich erhalten Sie eine vertraglich vereinbarte Urlaubsvergütung i.H.v. 
5.000,00 EUR im Juni jeden Jahres. Anfang Dezember 2015 beschloss die 
Gesellschafterversammlung ein Weihnachtsgeld i.H.v. 5.000,00 EUR für je-
den GF, das mit der Gehaltsabrechnung für 12/2015 abgerechnet und am 
30.12.2015 ausgezahlt wurde. Sämtliche Beträge wurden als Betriebsausga-
ben gebucht. 

5. Die Ehefrauen der Gesellschafter bilden den Aufsichtsrat der S-GmbH, der 
2 x im Jahr tagt. Hierfür erhalten die Ehefrauen eine Pauschalvergütung 
i.H.v. 1.000,00 EUR pro Person und Sitzung. Die erste Sitzung fand vom 
1. - 8.2.2015 in Davos statt. Hier hatten die Damen angenehmes Ambiente 
bei Wellnessbehandlungen und Skischule. Skiausrüstung, Reise- und Hotel-
kosten sowie die Kosten der Behandlungen i.H.v. je 7.500,00 EUR übernahm 
die S-GmbH. Die 2. Sitzung fand am 30.10.2015 in den Geschäftsräumen 
der GmbH statt. Sämtliche Beträge wurden als Betriebsausgaben gebucht. 

6. A gewährt der S-GmbH seit dem 1.12.2015 die kostenlose Nutzung einer von 
ihm entwickelten Wort-Bild-Marke für deren eigene Zwecke. Das Nutzungs-
recht wurde auf 5 Jahre befristet und würde ein jährliches Nutzungsentgelt 
i.H.v. 2.000,00 EUR verursachen. 

7. B bestellte einen goldfarbenen Ferrari und brachte darauf das Firmenlogo an. 
Der Pkw wird nur in der S-GmbH geparkt, nicht privat und ansonsten von 
beiden GF zu Kundenbesuchs- und Messefahrten genutzt. Der Wagen koste-
te 160.000,00 EUR zzgl. USt und wurde am 15.9.2015 beim Händler abge-
holt. AfA wurde bisher i.H.v. 20.000,00 EUR gebucht. Vergleichbare Unter-
nehmen dieser Branche fahren Pkw mit einem Anschaffungspreis bis zu 
100.000,00 EUR netto. 

8. Aus der Finanzbuchhaltung ergeben sich Steuervorauszahlungen für 2015 in 
folgender Höhe: KSt 60.000,00 EUR, Soli 3.300,00 EUR, GewSt 
75.000,00 EUR. 
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Die zu den drei Teilen dieser Prüfungsklausur aufgeführten Sachverhalte 
sind entsprechend der Aufgabenstellung zu beurteilen. B e g r ü n d e n 
Sie Ihre Lösungen unter Angabe der maßgeblichen steuerrechtlichen 
Vorschriften. 

Achten Sie bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung der 
Lösung. Der markierte rechte Rand ist freizulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie zudem bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung Ihrer 
Lösung. 

 

Der markierte rechte Rand ist freizulassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!  Bitte beachten Sie, dass sowohl der  

Aufgaben- als auch der Lösungsteil dieser Klausur 

abzugeben sind  !!
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Allgemeines zu den nachfolgenden Sachverhalten 1 – 3 

 Alle angesprochenen Unternehmer sind keine Kleinunternehmer nach 
§ 19 UStG. 

 Sie versteuern ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des 
Umsatzsteuergesetzes und nach vereinbarten Entgelten. 

 Voranmeldungszeitraum (VAZ) ist der Kalendermonat. 
 Im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr verwen-

den die angesprochenen Unternehmer die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.) ihres Sitzortlandes. 

 Soweit sich aus dem Sachverhalt nichts anderes ergibt, liegen erforderli-
che Belege und Aufzeichnungen aller in den Sachverhalten angespro-
chenen Unternehmer vor. 

 Soweit sich aus dem Sachverhalt nichts anderes ergibt, sind Rechnun-
gen - auch Pro-Forma-Rechnungen - ordnungsgemäß und werden je-
weils im Zeitpunkt der Leistung erteilt. 

 

 

Aufgabenstellung 

Bitte folgen Sie bei der Gliederung Ihrer Lösung der Aufgabenstellung! 

 

Der Leistungsaustausch und die Unternehmereigenschaft sind von Ihnen nur 
dann zu prüfen, sofern hierzu eine besondere Aufgabenstellung besteht. 

 

Die Angabe „Inland“ ist beim Leistungsort im Inland entbehrlich. 

 

Auf gegebenenfalls im Ausland zu erfüllende umsatzsteuerliche Pflichten ist 
nicht einzugehen. 

 

TEIL I     - Umsatzsteuer 

  (52 Punkte) 
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Allgemeine Bearbeitungshinweise 

 

Abkürzungen in Ihrer Lösung sind zulässig, soweit sie eindeutig sind, z.B. für 

 die Namen der Beteiligten und Länder (z.B. wie sie in den Sachverhalten 
angegeben sind) 

 für den Voranmeldungszeitraum (z.B. VAZ) 
 für die Umsatzsteuervoranmeldung (z.B. UStVA) 
 für die Bemessungsgrundlage (z.B. BMG) 
 für die zusammenfassende Meldung (ZM) 

 

Die getroffenen Entscheidungen sind unter Angabe der einschlägigen Rechts-
grundlage (UStG, UStDV) zu begründen. 

 

Sofern Sie eine weitere Begründung für erforderlich halten, ist es ausrei-
chend, die zutreffende Fundstelle des UStAE zu zitieren. 

 

Alle Aufgaben sind nach dem Rechtsstand 1. Januar 2016 zu lösen. 

 

Der Klausur ist als Anlage das BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2015 

(IV A4 – S 1547/13/10001-03) beigefügt. 
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Sachverhalt 1: Betriebe Müller 
(max. erreichbare Punktzahl: 31,5 Punkte) 

 

Maximilian Müller ist Inhaber folgender Betriebe, die er in der Rechtsform eines 
Einzelunternehmens betreibt und der Regelbesteuerung unterliegen: 

 

1. Ein Schweinezuchtbetrieb mit Sitz in Templin (Brandenburg). 

2. Eine Metzgerei in Berlin. 

3. Eine Gaststätte in Berlin, in der sowohl kalte als auch warme Speisen an-
geboten werden. 

a)  In seiner Metzgerei werden ausschließlich Produkte aus biologischer 
Zucht und biologischem Anbau verwendet. Da auch sein Schweine-
zuchtbetrieb nach den Regeln der biologischen Landwirtschaft arbeitet, 
transportiert der Betrieb im August 2016 20 Schweinehälften zum Einzel-
preis von netto 50,00 EUR, somit insgesamt netto 1.000,00 EUR an die 
Metzgerei. Die Rechnung wird im August 2016 erstellt und noch im  
selben Monat vom Konto der Metzgerei auf das Konto des Schweine-
zuchtbetriebes überwiesen. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Maximilian Müller bezüglich 

 Unternehmereigenschaft 
 Steuerbarkeit, Angaben 

- zur Leistungsart 
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b) Da seine Schweine über eine herausragende Fleischqualität verfügen, 
kauft der italienische Hersteller von Parma-Schinken, Paulo Prosciutto, 
am 6.9.2016 100 Schinken zum Einzelpreis von netto 30,00 EUR, somit 
insgesamt netto 3.000,00 EUR bei Müller ein. Vereinbart wird, dass die 
Schinken vom Spediteur Aldo Pronto am 20.9.2016 in Berlin abgeholt 
und nach Mailand (Italien), wo die Schinken weiterverarbeitet werden, 
transportiert werden. Paulo Prosciutto verwendet gegenüber Müller seine 
gültige, italienische ID-Nummer. Müller tätigt ansonsten keine Geschäfte 
mit Abnehmern im Ausland. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Maximilian Müller bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 
- zum Leistungszeitpunkt 
- zum Leistungsort 

 Steuerbefreiung / Steuerpflicht 
 Bemessungsgrundlage 
 Angabe in der UStVA / ZM 

 

c) Im Zuge der Verkaufsverhandlungen stellt Prosciutto fest, dass Müller 
auch über ein umfassendes Wissen über die Herstellung von Parma-
Schinken verfügt. Er beauftragt daher Müller, seinen Produktionsleiter 
Enzo Salsicca in Mailand zu beraten, wie die Qualität der Schinken noch 
weiter verbessert werden kann. Am 1.10. fährt Müller nach Mailand und 
berät den Produktionsleiter am 2. und 3.10.2016 umfassend. Am 
10.10.2016 stellt Müller hierfür vereinbarungsgemäß netto 2.800,00 € in 
Rechnung. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Maximilian Müller bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 
- zum Leistungszeitpunkt 
- zum Leistungsort 
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d) Maximilian Müller lebt mit seiner Ehefrau Ann-Sophie und den gemein-
samen Kindern Susanne (14 Jahre alt) und Michael (11 Jahre alt), die die 
Schule besuchen, in Berlin. Die ganze Familie trifft sich jeden Mittag ge-
gen 13.30 Uhr im Restaurant von Müller und isst gemeinsam unentgelt-
lich zu Mittag. Außerdem werden regelmäßig Lebensmittel zum Außer-
hausverzehr entnommen. Gesonderte Aufzeichnungen werden hierzu 
nicht geführt. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Maximilian Müller bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 
- zum Leistungszeitpunkt / VAZ 

 Steuerbefreiung / Steuerpflicht 
 Steuerschuldner 
 Bemessungsgrundlage 
 Steuersatz, Steuerbetrag bei steuerpflichtigen Umsätzen 
 Zeitpunkt der Steuerentstehung 

 

e) In seiner Metzgerei produziert Müller den bekannten „Berliner Pfefferbei-
ßer“. Nach der Produktion am 1.4.2016 wird abends festgestellt, dass die 
vollautomatisierte Gewürzdosierungsanlage wegen eines Programmie-
rungsfehlers, den der Hersteller mit Sitz in Köln zu vertreten hat, die 
zehnfache Pfeffermenge verwendet hat und die Tagescharge unbrauch-
bar ist. Müller verklagt daher den Hersteller auf entgangenen Gewinn. 
Der Klage wird in vollem Umfang stattgegeben. Am 15.11.2016 zahlt der 
Hersteller der Anlage netto 2.000,00 EUR an Herrn Müller. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Maximilian Müller bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 
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f) Ann-Sophie Müller hatte im Jahr 2008 ein Gebäude in der Kreuzbergal-
lee in Berlin erstellt, das insgesamt ab Januar 2009 zu fremden Wohn-
zwecken vermietet ist. Die Herstellungskosten betrugen insgesamt 
900.000,00 EUR zzgl. 19 % Umsatzsteuer. Die drei Stockwerke sind je-
weils gleich groß, so dass auf jedes Stockwerk Nettoherstellungskosten 
von 300.000,00 EUR entfallen. 

 Nach Auszug des Vormieters im Dezember 2015 vermietet sie ab Januar 
2016 das Erdgeschoss im Gebäude in der Kreuzbergallee umsatzsteu-
erpflichtig an Maximilian Müller zu Bürozwecken (Anmerkung: Die Miete 
ist angemessen und fremdüblich und nicht zu thematisieren). 

 Gleichzeitig wird das Erdgeschoss des Gebäudes in der Kreuzbergallee 
im Januar 2016 für 5.000,00 EUR zzgl. 19 % Umsatzsteuer mit Rech-
nung an Ann-Sophie Müller renoviert. 

 
 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge nur aus Sicht der Ann-Sophie Müller bezüg-
lich 

 Vorsteuerabzug aus den Renovierungskosten dem Grunde und  
der Höhe nach 

 Weiterer Konsequenzen in Bezug auf die Vorsteuer im Jahr 2016 
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Sachverhalt 2: Praxis Dr. Nase 
(max. erreichbare Punktzahl: 13,5 Punkte) 

 

Dr. med. H. Nase ist als Partner in einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis 
in München tätig. Darüber hinaus, der Gesellschaftsvertrag der Gemeinschafts-
praxis gestattet ihm dies, hat sich Nase in den letzten Jahren weitergebildet und 
erlangte so im Februar 2016 die Qualifikation zur Ausübung von kosmetischen 
Operationen, die er fortan auf eigene Rechnung und im eigenen Namen aus-
führt.  

 

Zum Kalenderjahr 2016 macht Nase folgende Angaben: 

 

a) Honorare für rein kosmetische Operationen, die den Patienten von den 
jeweiligen Krankenkassen nicht erstattet werden, stellt er in Höhe von 
brutto 74.970,00 EUR in Rechnung. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Dr. Nase bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 
- zum Leistungsort 

 Bemessungsgrundlage 
 Steuersatz, Steuerbetrag bei steuerpflichtigen Umsätzen 

 

b) Nase hat im Jahr 2016 ein Fachbuch fertiggestellt, dessen Verwertungs-
rechte er im November 2016 an einen Fachbuchverlag in Düsseldorf für 
netto 5.000,00 EUR überträgt, die Honorarzahlung erfolgt im Dezember 
2016. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Dr. Nase bezüglich 

 Bemessungsgrundlage 
 Steuersatz, Steuerbetrag bei steuerpflichtigen Umsätzen 
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c) Zwei Unfallopfern, die bei einem Verkehrsunfall schwere Gesichtsverlet-
zungen erlitten haben, operierte und behandelte Nase im Jahr 2016 eben-
falls. Die hierfür entstandenen Honorare in Höhe von 18.000,00 EUR  
wurden von den Krankenkassen an Nase gezahlt. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Dr. Nase bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- nur zur Leistungsart 

 Steuerbefreiung / Steuerpflicht 

 

d) Aus seiner Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis erhält er im Jahr 2016 
96.000,00 EUR netto an Tätigkeitsvergütungen (für die kaufmännische 
Leitung der Praxis) und 83.000,00 EUR Gewinnanteil. 

 

Aufgabe 

Bitte beurteilen Sie die Vorgänge aus Sicht des Dr. Nase bezüglich 

 Steuerbarkeit, Angaben 
- zur Leistungsart 

 Steuerbefreiung / Steuerpflicht 
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Sachverhalt 3: Photovoltaikanlage 
(max. erreichbare Punktzahl: 7 Punkte) 

 

Am 15.5.2016 besucht Sie der Mandant Karl Sonnenschein und berichtet Ihnen, 
dass er im Zuge der Erstellung seines, ansonsten ausschließlich für eigene Wohn-
zwecke genutzten Einfamilienhauses in Frankfurt, im Oktober 2015 eine Photovol-
taikanlage auf das Dach seines Hauses hat liefern und montieren lassen. Bisher ist 
Sonnenschein nicht unternehmerisch tätig und gibt weder Umsatzsteuervoranmel-
dungen noch Umsatzsteuerjahreserklärungen ab. Die Anschaffungskosten der An-
lage betrugen 20.000,00 EUR zzgl. 19 % Umsatzsteuer. 80 % der Stromerträge 
werden in das Stromnetz eingespeist (ein entsprechender Vertrag liegt vor), die 
restlichen 20 % werden für den eigenen Verbrauch verwendet. 

 

 

Aufgaben 

a) Wird Sonnenschein mit seiner Tätigkeit als Betreiber einer solchen Photovol-
taikanlage dem Grunde nach Unternehmer? 

 

b) Wenn Sie dies bejahen, was haben Sie hinsichtlich der vollständigen Zuord-
nung der Anlage zum Unternehmensvermögen und hierzu vorhandener Fris-
ten zu beachten? 
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BETREFF Pauschbeträge für Sachentnahmen (Eigenverbrauch) 

2016 GZ IV A 4 - S 1547/13/10001-03 

DOK 2015/1027558 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Nachstehend gebe ich die für das Jahr 2016 geltenden Pauschbeträge für un-

entgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt: 

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben  

(Sachentnahmen) 

für das Kalenderjahr 2016 
Vorbemerkungen 

1. Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben werden auf der Grundlage der vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel 
und Getränke festgesetzt. 

2. Sie beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die 
Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Sie entbinden ihn damit von der Auf-
zeichnung einer Vielzahl von Einzelentnahmen. 

3. Diese Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge zur Anpas-
sung an die individuellen Verhältnisse (z. B. individuelle persönliche Ess- oder Trinkge-
wohnheiten, Krankheit oder Urlaub) zu. 

4. Der jeweilige Pauschbetrag stellt einen Jahreswert für eine Person dar. Für Kinder bis 
zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum vollen-
deten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in 
den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pausch-
beträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). 

5. Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig das allgemein übliche 
Warensortiment. 

6. Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot 
oder Gaststätten) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbe-
klasse anzusetzen. 
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Seite 2 

 

Gewerbezweig 

Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer 

ermäßigter 

Steuersatz 

voller  

Steuersatz 

insgesamt 

€ € € 

Bäckerei 1.199 404 1.603 

Fleischerei/Metzgerei 930 835 1.765 

Gaststätten aller Art 

a) mit Abgabe von kalten Speisen 1.172 983 2.155 

b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen 1.616 1.764 3.380 

Getränkeeinzelhandel 95 297 392 

Café und Konditorei 1.158 647 1.805 

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier 647 68 715 
(Eh.)    
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) 1.320 754 2.074 

Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) 297 216 513 
 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Im 

Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Sachverhalt 1 (max. erreichbare Punktzahl: 9 Punkte) 

 

Der alleinstehende Anton Alberts betreibt einen Elektrofachhandel in Münster 
und gibt pünktlich seine Einkommensteuererklärung 2013 im Mai 2014 beim 
zuständigen Finanzamt ab. Das Finanzamt Münster übersendet den nicht unter 
Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Einkommensteuerbescheid 2013 erklä-
rungsgemäß mit Datum vom 14.10.2014 (wirksame Bekanntgabe am 
17.10.2014), die entsprechende Nachzahlung in Höhe von 2.000,00 EUR leistet 
Herr Alberts innerhalb der Fälligkeit. 

Bei der Vorbereitung der Steuererklärung 2014 im Oktober 2015 stellt Herr Al-
berts in seinen Unterlagen fest, dass er in der Steuererklärung 2013 Einkünfte 
i.H.v. 10.000,00 EUR aus der Hingabe eines privaten Darlehens versehentlich 
nicht eingetragen hatte (Ausführungen zur Abgeltungsteuer sind nicht erforder-
lich). Gleichzeitig findet er noch einen Spendenbeleg über 500,00 EUR, den er 
aufgrund unordentlicher Belegablage bisher nicht geltend gemacht hat. Die 
steuerliche Auswirkung beträgt jeweils 25 %. 

Er bittet Sie, ihm mitzuteilen, wie er sich hinsichtlich der Veranlagung für 2013 
verhalten muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL II     - Abgabenordnung 

  (24 Punkte) 
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Aufgaben 

1. Prüfen Sie unter genauer Angabe der einschlägigen Rechtsvorschrift, wel-
che Verpflichtung Herr Alberts aufgrund der Tatsache hat, dass die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen bislang nicht angegeben wurden. 

 

2. Erläutern Sie unter genauer Angabe der Vorschriften, ob und in welcher 
Höhe das Finanzamt den Bescheid 2013 am 15.12.2015 ändern kann, 
wenn Herr Alberts diese Einkünfte mitteilen und den Spendenbeleg dem 
Finanzamt einreichen würde. 

 

 

Hinweise 

Die Rechtsbehelfsfrist für den ursprünglichen Bescheid vom 14.10.2014 
ist nicht zu prüfen. 

Ausführungen zur Festsetzungsverjährung werden nicht erwartet. 

Die Vorschriften der AO zum Steuerstrafverfahren sind nicht zu prüfen. 

Der Sparerpauschbetrag war im ursprünglichen Bescheid bereits ausge-
schöpft. 
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Sachverhalt 2 (max. erreichbare Punktzahl: 8 Punkte) 

 

Die Eheleute Anton und Berta Müller geben ihre Einkommensteuererklärung 
2009 pünktlich im April 2010 bei ihrem zuständigen Finanzamt ab. Dabei erklä-
ren Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus einem voll vermieteten 
Mehrfamilienhaus und legen eine Mietaufstellung der Erklärung bei, die zutref-
fend eine Summe der Mieteinnahmen von 37.400,00 EUR ausweist; allerdings 
wird versehentlich in der Steuererklärung der Betrag von 34.700,00 EUR einge-
tragen. 

Aufgrund einer langen Erkrankung des Sachbearbeiters wird der Einkommen-
steuerbescheid 2009 erst am Montag, den 20.1.2014, wirksam bekanntgege-
ben. Die Berücksichtigung der Mieteinnahmen erfolgt dabei lt. Erklärung und 
der Bescheid steht nicht unter Vorbehalt der Nachprüfung. 

Bei der Bearbeitung der Erklärung für den Veranlagungszeitraum 2013 am 
Montag, den 5.1.2015, fällt dem neuen Sachbearbeiter im Finanzamt der Fehler 
im Einkommensteuerbescheid 2009 auf und er möchte daraufhin umgehend 
einen geänderten Einkommensteuerbescheid 2009 unter Berücksichtigung der 
höheren Mieteinnahmen erlassen. 

 

Aufgabe 

Bitte prüfen Sie unter Angabe der genauen Vorschriften, ob das Finanzamt den 
Einkommensteuerbescheid 2009 am Montag, 5.1.2015, noch ändern und einen 
berichtigten Bescheid zur Post geben kann. Gehen Sie davon aus, dass das 
Ende von Fristen nicht auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. 
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Sachverhalt 3 (max. erreichbare Punktzahl: 7 Punkte) 

 

Peter Paul ist als Unternehmensberater in Düsseldorf tätig und beauftragt im 
Dezember 2015 seinen Steuerberater, einen Antrag auf Fristverlängerung zur 
Abgabe der Einkommensteuererklärung 2014 über den 31.12.2015 hinaus we-
gen Arbeitsüberlastung zu stellen, da er es nicht schaffe, alle Unterlagen für die 
Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung zeitnah zusammen zu stellen. 

Der Steuerberater stellt den entsprechenden Antrag beim Finanzamt am Mitt-
woch, den 2.12.2015, und verweist wie gewünscht auf die extreme Arbeitsüber-
lastung seines Mandanten. 

Am Montag, 21.12.2015, erhält er als Empfangsbevollmächtigter vom Finanz-
amt ein Schreiben vom Freitag, 18.12.2015, in dem das Finanzamt mitteilt, dass 
es dem Antrag nicht stattgibt und er die Einkommensteuererklärung 2014 um-
gehend einreichen muss, da er anderenfalls mit möglichen Folgen zu rechnen 
hätte. Eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung ist beigefügt. 

Er teilt dies Herrn Paul umgehend mit, der daraufhin erläutert haben möchte, 
welche Folgen sich ergeben könnten bzw. welche Möglichkeiten bestehen, ge-
gen dieses Schreiben vorzugehen. 

 

Aufgaben 

1. Erläutern Sie bitte kurz unter Angabe der genauen Rechtsvorschriften, 
welche Möglichkeit Herr Paul bzw. sein Steuerberater haben, gegen diese 
Ablehnung des Antrages vorzugehen. Nehmen Sie in diesem Zusammen-
hang auch auf eine ggf. zu beachtende Frist Stellung. 

 

2. Stellen Sie bitte anschließend kurz und stichwortartig unter Angabe der 
genauen Rechtsvorschriften dar, welche Folgen sich ergeben können, 
wenn die Einkommensteuererklärung 2014 nicht bzw. nicht fristgerecht 
abgegeben wird. 

 

Gehen Sie bei der Prüfung davon aus, dass das Ende einer Frist nicht auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. 
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Sachverhalt 

 

Christiane Sommer (geb. am 19.7.1960) lebt in einem luxuriösen Einfamilienhaus 
an der Alster in Hamburg und betreibt das Modegeschäft „Dior“ in der Innenstadt 
von Hamburg. Sie ist seit dem Jahre 2010 verwitwet und leibliche Mutter von Da-
vid Sommer (geb. am 11.8.1990) und Birgit Sommer (geb. am 21.3.1995). Chris-
tiane Sommer hat nach Rücksprache mit einem Fachanwalt für Steuer- und Erb-
recht entschieden, einen Teil ihres Vermögens bereits zu Lebzeiten auf ihre Kin-
der zu übertragen. 

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 15.12.2015 überträgt Christiane Sommer 
(nachfolgend als Schenkerin bezeichnet) mit Wirkung vom gleichen Tage folgen-
des Vermögen auf ihre Kinder: 

 

I. Schenkung an David Sommer 

 

1. Grundstück Kiel, Aida-Allee 21 

 Bei dem Objekt handelt es sich um ein in vollem Umfang dem Privatvermö-
gen zuzurechnendes bebautes Grundstück. 

 Das Gebäude wurde am 10.12.1990 fertig gestellt und umfasst drei Gewer-
be- bzw. Wohneinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt 450 qm. Im 
Erdgeschoss befinden sich Geschäftsräume mit einer Nutzfläche von 
150 qm. Im 1. und 2. Obergeschoss befinden sich zwei gleich große und 
ähnlich ausgestattete Wohnungen mit einer Wohnfläche von jeweils 
150 qm.  

 Das Erdgeschoss ist zu gewerblichen Zwecken verpachtet. Die Räumlich-
keiten im 1. und 2. Obergeschoss sind vermietet und werden in vollem Um-
fang zu Wohnzwecken genutzt. Die gezahlte Pacht und Miete entsprechen 
den ortsüblichen Verhältnissen. 

TEIL III     - Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer / 

   Bewertungsgesetz 

  (24 Punkte) 
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 Der gemäß § 186 BewG zutreffend ermittelte Rohertrag des Grundstücks 

beträgt 60.000 EUR. 

 Das Grundstück umfasst eine Fläche von 400 qm. Der Bodenrichtwert zum 
1.1.2015 wurde durch den zuständigen Gutachterausschuss mit 
500 EUR/qm ermittelt. 

 Der Gutachterausschuss der Stadt Kiel hat keine geeigneten Erfahrungs-
grundsätze für den Abzug von Bewirtschaftungskosten und keine Liegen-
schaftszinssätze zur Verfügung gestellt. 

 Auf dem Grundstück lastet seit der Anschaffung durch die Schenkerin eine 
Hypothek. Diese valutiert zum 15.12.2015 mit einem Betrag von 
180.000,00 EUR. Der Beschenkte hat sich zur Übernahme dieser Schuld 
verpflichtet. 

 Der von David Sommer am 18.12.2015 beauftragte Gutachterausschuss 
der Stadt Kiel hat zum 15.12.2015 einen rechtlich zutreffenden Grund-
stückswert (Grund und Boden nebst Gebäude und Außenanlagen) für die 
Immobilie von 600.000,00 EUR ermittelt. 

 

2. Grundstück Lübeck, Marzipanstraße 33 

 Das ebenfalls dem Privatvermögen zuzurechnende bebaute Grundstück 
befindet sich in der Innenstadt von Lübeck und ist an den Konditor Hans 
Schleck vermietet. Es wird in vollem Umfang zu fremdgewerblichen Zwe-
cken genutzt. 

 Der gemäß §§ 151 Abs. 1 Nr. 1, 157 BewG auf den Tag der Schenkung 
festgestellte und zutreffend ermittelte Grundbesitzwert beträgt 
500.000,00 EUR. 

 Christiane Sommer hatte das Grundstück mit notariellem Vertrag vom 
1.12.2015 (Übergang von Nutzen und Lasten ebenfalls am 1.12.2015) unter 
folgenden Bedingungen von Fritz Rüstig (geb. am 11.11.1955) erworben: 

 „Der Kaufpreis ist an den Veräußerer durch monatliche Rentenzahlungen 
zu leisten. Die jeweils am ersten eines jeden Monats und ab dem 1.1.2016 
fällige Rente beträgt 1.500,00 EUR. Die Rente ist grundsätzlich bis zum 
Tode von Fritz Rüstig, jedoch längstens für 25 Jahre zu leisten.“ 

 David Sommer hat sich zur Übernahme der gegenüber Fritz Rüstig beste-
henden Leistungen verpflichtet und entrichtet die monatlichen Rentenzah-
lungen ab dem 1.1.2016. 
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3. Grundstück Sylt, Kampenweg 66 

 Auf dem lastenfreien Grundstück befindet sich ein reetgedecktes Ferien-
haus. Das Grundstück wird an den meisten Wochenenden und in den Feri-
en unentgeltlich von den beiden Kindern und ihren Familien genutzt. 

 Der gemäß §§ 151 Abs. 1 Nr. 1, 157 BewG auf den Tag der Schenkung 
festgestellte und zutreffend ermittelte Grundbesitzwert beträgt 
300.000,00 EUR. 

 

4. Kosten der Vermögensübertragung 

 Im Zusammenhang mit der Übertragung der Grundstücke sind Notarkosten, 
Gerichtsgebühren sowie Kosten für die Erstellung des Wertgutachtens für 
das Grundstück Kiel, Aida-Allee 21 in Höhe von insgesamt 20.000,00 EUR 
angefallen. 

 Die Aufwendungen sind in vollem Umfang von dem Beschenkten David 
Sommer getragen worden. 

 

Aufgaben 

Beurteilen Sie den o.a. Sachverhalt für David Sommer unter Angabe der gesetz-
lichen Bestimmungen des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) 
und des Bewertungsgesetzes (BewG). 

Gehen Sie bei Ihrer Lösung in der vorgegebenen Reihenfolge auf die nachfol-
gend genannten Punkte ein: 

 

1. Feststellung des für die Schenkungsteuer maßgebenden Grundbe-
sitzwertes für das Grundstück Kiel, Aida-Allee 21 

 

Hinweise 

Es handelt sich um ein gemischt genutztes Grundstück nach § 181 Abs. 1 Nr. 5 
und Abs. 7 BewG. 

Die für die Bewertung des Grundstücks maßgebende wirtschaftliche Gesamtnut-
zungsdauer beträgt 70 Jahre. 
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Wie bereits im Sachverhalt ausgeführt, beträgt der gemäß § 186 BewG zutref-
fend ermittelte Rohertrag des Grundstücks 60.000,00 EUR. 

Der Grundbesitzwert ist nach dem Ertragswertverfahren und folgendem Schema 
zu berechnen: 

1. Bodenwert 
2. Reinertrag des Grundstücks 
3. Gebäudereinertrag 
4. Gebäudeertragswert 
5. Ertragswert des Grundstücks 
6. Grundbesitzwert gemäß § 157 i.V.m. § 151 Abs. 1 Nr. 1 BewG 

 

2. Ermittlung der festzusetzenden Schenkungsteuer 

 

2.1. Ermittlung des Wertes der Bereicherung unter Berücksichtigung von 
sachlichen Steuerbefreiungen, den übernommenen Verpflichtungen 
und den Nebenkosten der Schenkung 

 

2.2. Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und der festzusetzenden 
Schenkungsteuer 

 

II. Schenkung an Birgit Sommer 

 

Festgeldkonto bei der Hanse-Bank, Hamburg 

Die Schenkerin unterhält bei der Hanse-Bank Hamburg ein normal verzinsliches 
Festgeldkonto. Hiervon hat sie am 15.12.2015 rechtswirksam einen Teilbetrag 
von 1.050.000,00 EUR auf ein Konto von Birgit Sommer übertragen. 

 

Aufgabe 

Ermitteln Sie die festzusetzende Schenkungsteuer für Birgit Sommer unter An-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen des Erbschaft- und Schenkungsteuerge-
setzes (ErbStG) und des Bewertungsgesetzes (BewG). 
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Gehen Sie bei Ihrer Lösung in der vorgegebenen Reihenfolge auf die nachfol-
gend genannten Punkte ein: 

 

1. Ermittlung des Wertes der Bereicherung 

 

2. Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und der festzusetzenden 
Schenkungsteuer 

 

Hinweis 

Bei der Schenkung an Birgit Sommer sind keine berücksichtigungsfähigen Ne-
benkosten angefallen. 

 

Bearbeitungshinweise 

1. Ausführungen zum steuerpflichtigen Vorgang, zur persönlichen Steuer-
pflicht, zur Entstehung der Steuerschuld und zum Bewertungsstichtag sind 
nicht erforderlich und werden nicht bewertet. 

2. Der für die Ermittlung des Grundbesitzwertes und der Festsetzung der 
Schenkungsteuer maßgebende Bewertungsstichtag ist gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 2 i.V.m. § 11 ErbStG der 15.12.2015. 

3. Verwaltungsanweisungen sind nur zu zitieren, soweit sich die rechtliche 
Würdigung nicht unmittelbar aus dem ErbStG und dem BewG ergibt. Maß-
gebend für die Lösung sind die Erbschaftsteuer-Richtlinien 2011 vom 
19.12.2011. 

4. Entsprechend der Systematik des ErbStG sind sachliche Steuerbefreiungen 
direkt bei den begünstigten Wirtschaftsgütern zu berücksichtigen. 

5. Auf die Anlagen 1 und 2 wird hingewiesen: 

 Anlage 1: Anlage 9a zum Bewertungsgesetz 

 Anlage 2: BMF-Erlass vom 21.11.2014, BStBl I 2014, S. 1576 
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Anlage 1: 

 

 

Anlage 9a zum BewG 

 

Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder 

Leistung im Jahresbetrag von einem Euro 

 
 
Der Kapitalwert ist unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinsenzinsen 
mit 5,5 Prozent errechnet worden. Er ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert 
für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise. 
 
Laufzeit  Verviel-   Laufzeit  Verviel-   Laufzeit  Verviel- 
in Jahre  fältiger   in Jahre  fältiger   in Jahre  fältiger 
   1       0,974       36      15,963       71      18,264 
   2       1,897       37      16,105       72      18,286 
   3       2,772       38      16,239       73      18,307 
   4       3,602       39      16,367       74      18,326 
   5       4,388       40      16,487       75      18,345 
   6       5,133       41      16,602       76      18,362 
   7       5,839       42      16,710       77      18,379 
   8       6,509       43      16,813       78      18,395 
   9       7,143       44      16,910       79      18,410 
  10       7,745       45      17,003       80      18,424 
  11       8,315       46      17,090       81      18,437 
  12       8,856       47      17,173       82      18,450 
  13       9,368       48      17,252       83      18,462 
  14       9,853       49      17,326       84      18,474 
  15      10,314       50      17,397       85      18,485 
  16      10,750       51      17,464       86      18,495 
  17      11,163       52      17,528       87      18,505 
  18      11,555       53      17,588       88      18,514 
  19      11,927       54      17,645       89      18,523 
  20      12,279       55      17,699       90      18,531 
  21      12,613       56      17,750       91      18,539 
  22      12,929       57      17,799       92      18,546 
  23      13,229       58      17,845       93      18,553 
  24      13,513       59      17,888       94      18,560 
  25      13,783       60      17,930       95      18,566 
  26      14,038       61      17,969       96      18,572 
  27      14,280       62      18,006       97      18,578 
  28      14,510       63      18,041       98      18,583 
  29      14,727       64      18,075       99      18,589 
  30      14,933       65      18,106      100      18,593 
  31      15,129       66      18,136      101      18,598 
  32      15,314       67      18,165   mehr als 
  33      15,490       68      18,192      101      18,600 
  34      15,656       69      18,217 
  35      15,814       70      18,242 
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Anlage 2: BMF-Erlass vom 21.11.2014 unter Verweis auf den 
  BMF-Erlass vom 26.10.2012 zu § 14 Abs. 1 BewG 
  -BStBl I 2014, S. 1576 und 2012, S. 950- 

 

Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag 
von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2013 bis zum 
31.12.2015; vgl. hierzu BStBl I 2013, S. 1609, und 2014, S. 1576. 
 

Der Kapitalwert ist nach der am 2. Oktober 2012 veröffentlichten Sterbetafel 2009/2011 

des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zin-

seszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittel-

wert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige 

Zahlungsweise. 

 
    Männer  Frauen 

 Vollendetes Le-
bensalter 

 Durchschnittliche 
Lebenserwartung

 Kapitalwert  Durchschnittliche 
Lebenserwartung 

 Kapitalwert 

 0  77,72  18,391  82,73  18,459 

 1  77,02  18,379  81,99  18,450 

 2  76,04  18,363  81,01  18,438 

 3  75,06  18,346  80,02  18,424 

 4  74,07  18,328  79,03  18,410 

 5  73,08  18,308  78,04  18,396 

 6  72,09  18,288  77,05  18,380 

 7  71,09  18,266  76,05  18,363 

 8  70,10  18,244  75,06  18,346 

 9  69,11  18,220  74,06  18,328 

 10  68,11  18,195  73,07  18,308 

 11  67,12  18,168  72,08  18,288 

 12  66,12  18,140  71,08  18,266 

 13  65,13  18,110  70,09  18,244 

 14  64,14  18,079  69,09  18,220 

 15  63,15  18,046  68,10  18,194 

 16  62,16  18,012  67,11  18,168 

 17  61,17  17,975  66,12  18,140 

 18  60,20  17,938  65,13  18,110 

 19  59,22  17,898  64,14  18,079 

 20  58,25  17,856  63,16  18,047 

 21  57,28  17,812  62,17  18,012 

 22  56,31  17,765  61,18  17,976 
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 23  55,34  17,717  60,20  17,938 

 24  54,37  17,665  59,21  17,897 

 25  53,40  17,611  58,22  17,855 

 26  52,43  17,554  57,24  17,810 

 27  51,46  17,494  56,25  17,762 

 28  50,49  17,430  55,26  17,712 

 29  49,52  17,364  54,28  17,660 

 30  48,56  17,294  53,29  17,605 

 31  47,59  17,220  52,31  17,547 

 32  46,62  17,142  51,32  17,485 

 33  45,66  17,061  50,34  17,420 

 34  44,69  16,975  49,36  17,352 

 35  43,72  16,884  48,38  17,281 

 36  42,76  16,789  47,40  17,205 

 37  41,80  16,689  46,42  17,126 

 38  40,84  16,584  45,45  17,043 

 39  39,88  16,473  44,47  16,954 

 40  38,93  16,358  43,50  16,862 

 41  37,98  16,237  42,53  16,765 

 42  37,03  16,109  41,57  16,664 

 43  36,08  15,975  40,60  16,557 

 44  35,15  15,837  39,64  16,445 

 45  34,22  15,691  38,69  16,328 

 46  33,29  15,539  37,74  16,205 

 47  32,37  15,380  36,79  16,076 

 48  31,47  15,217  35,85  15,941 

 49  30,56  15,044  34,91  15,800 

 50  29,67  14,867  33,98  15,653 

 51  28,79  14,683  33,06  15,500 

 52  27,92  14,492  32,13  15,337 

 53  27,06  14,294  31,22  15,170 

 54  26,21  14,090  30,31  14,995 

 55  25,37  13,879  29,41  14,813 

 56  24,54  13,661  28,51  14,622 

 57  23,72  13,435  27,62  14,424 

 58  22,90  13,200  26,73  14,216 

 59  22,10  12,960  25,84  13,998 

 60  21,31  12,713  24,96  13,772 

 61  20,53  12,458  24,10  13,541 

 62  19,76  12,196  23,23  13,296 

 63  18,99  11,923  22,38  13,045 
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 64  18,23  11,643  21,53  12,783 

 65  17,48  11,354  20,68  12,508 

 66  16,74  11,058  19,84  12,224 

 67  16,01  10,754  19,01  11,930 

 68  15,30  10,447  18,18  11,624 

 69  14,58  10,123  17,35  11,303 

 70  13,89  9,801  16,53  10,972 

 71  13,20  9,467  15,72  10,630 

 72  12,52  9,125  14,92  10,278 

 73  11,86  8,782  14,13  9,915 

 74  11,21  8,431  13,36  9,546 

 75  10,58  8,079  12,60  9,166 

 76  9,97  7,727  11,87  8,787 

 77  9,38  7,376  11,15  8,398 

 78  8,82  7,032  10,45  8,005 

 79  8,28  6,690  9,78  7,615 

 80  7,77  6,358  9,13  7,223 

 81  7,28  6,030  8,51  6,837 

 82  6,81  5,708  7,91  6,450 

 83  6,36  5,392  7,34  6,071 

 84  5,93  5,082  6,80  5,701 

 85  5,52  4,780  6,29  5,342 

 86  5,13  4,487  5,81  4,994 

 87  4,76  4,203  5,37  4,668 

 88  4,43  3,945  4,96  4,357 

 89  4,12  3,698  4,58  4,063 

 90  3,84  3,472  4,25  3,802 

 91  3,56  3,242  3,94  3,553 

 92  3,32  3,042  3,68  3,341 

 93  3,10  2,857  3,43  3,134 

 94  2,89  2,678  3,19  2,933 

 95  2,71  2,523  2,97  2,747 

 96  2,54  2,375  2,78  2,584 

 97  2,38  2,235  2,60  2,428 

 98  2,23  2,103  2,43  2,279 

 99  2,10  1,987  2,28  2,147 

 100  1,98  1,879  2,14  2,022 

 und darüber             
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Die zu den drei Teilen dieser Prüfungsklausur aufgeführten Sachverhalte 
sind entsprechend der Aufgabenstellung zu beurteilen. B e g r ü n d e n 
Sie Ihre Lösungen unter Angabe der maßgeblichen steuerrechtlichen Vor-
schriften. 

Achten Sie bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung der 
Lösung. Der markierte rechte Rand ist freizulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie zudem bitte auf eine übersichtliche und gut lesbare Darstellung Ihrer 
Lösung. 

 

Der markierte rechte Rand ist freizulassen! 

 

 

 

 

 

 

!!  Bitte beachten Sie, dass sowohl der  

Aufgaben- als auch der Lösungsteil dieser Klausur 

abzugeben sind  !!
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Aufgabenstellung 

1. Beurteilen Sie für das Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) 2015 die nachfol-
genden Sachverhalte unter Hinweis auf die maßgeblichen gesetzlichen 
Bestimmungen des Handels- und Steuerrechts sowie den Verwaltungs-
anweisungen (EStR/EStH). 

 

2. Soweit Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte bestehen, ist davon 
auszugehen, dass für das Wirtschaftsjahr 2015 (= Kalenderjahr) der 
handelsrechtliche und der steuerliche Gewinn so niedrig wie möglich ge-
halten werden soll. 

 Falls es zulässig ist, soll die Handelsbilanz mit der Steuerbilanz überein-
stimmen. Deshalb ist die Zielsetzung „niedrigster Gewinn“ in der Han-
delsbilanz ggf. nur bedingt zu befolgen. 

 Sollten die Bilanzansätze in der Handels- und Steuerbilanz jedoch zwin-
gend voneinander abweichen, sind die jeweiligen Bilanzansätze neben-
einander darzustellen (2 Kontenentwicklungen!). 

 

3. Es sind die ggf. handelsrechtlich noch erforderlichen Berichtigungs- bzw. 
Ergänzungsbuchungen für das Jahr 2015 zu erstellen.  

 

4. Nennen Sie die jeweilige Gewinnauswirkung für das Jahr 2015 (G+V-
Methode) mit den einzelnen Beträgen unter Hinweis auf die entspre-
chenden Erfolgskonten. Auch zu evtl. außerbilanziellen Korrekturen ist 
die Gewinnauswirkung anzugeben. 

TEIL I     - Buchführung und Jahresabschluss nach 

  Handels- und Steuerrecht (75 Punkte) 



- 4 - 

 

Hinweise: 

 Evtl. Änderungen bei der Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuer sind bei den 
betreffenden Sachverhalten nur betragsmäßig anzugeben. 
 

 Eine betragsmäßige Zusammenstellung sämtlicher Änderungen (Ermitt-
lung des endgültigen steuerlichen Gewinns bzw. Erstellung der Steuerbi-
lanz) ist nicht erforderlich. 
 

 Soweit in den einzelnen Sachverhalten besonders darauf hingewiesen 
wird, dass Bilanzposten/Buchungen bereits zutreffend erfasst/erfolgt sind, 
brauchen diese nicht mehr angesprochen werden. 
 

 Nicht einzugehen ist auf: 
  
 - gewerbesteuerliche Auswirkungen 
 - latente Steuern (§ 274 HGB) 
 - Abzugsbeschränkung gem. § 4h EStG 
 - Evtl. Auswirkungen gem. § 15a UStG 
 

 Evtl. sich ergebende Cent-Beträge sind aufzurunden. 
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Allgemeine Angaben: 

Der Fabrikant und Großhändler Karl Ramba betreibt sein Unternehmen in Duis-
burg. 

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. 

K. Ramba erstellte am 27.06.2016 einen vorläufigen Jahresabschluss nach den 
Vorschriften des HGB. K. Ramba will den endgültigen Jahresabschluss auch 
der steuerlichen Gewinnermittlung unter Beachtung der steuerlichen Vorschrif-
ten zu Grunde legen. 

Soweit die Bilanzansätze in Handelsbilanz und Steuerbilanz zwingend vonei-
nander abweichen, hat K. Ramba dies steuerlich gesondert dargestellt. Eine 
Steuerbilanz erstellt K. Ramba nicht. 

K. Ramba versteuert seine Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des 
UStG und ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt. Soweit im Sachverhalt nicht 
ausdrücklich andere Angaben gemacht werden, ist davon auszugehen, dass 
die formellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt sind. Die steuer-
pflichtigen Umsätze unterliegen ausnahmslos dem Steuersatz von 19 %.  

Die Größenmerkmale nach § 7g EStG werden in allen Jahren überschritten. 

Für das Jahr 2014 sind bereits endgültige Steuerbescheide ergangen. Eine Kor-
rekturmöglichkeit nach den Vorschriften der Abgabenordnung besteht nicht. 
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Sachverhalt 1: Diverse Grundstücksteile:   
                           (max. erreichbare Punktzahl 28,5) 

 

a) Unbebautes Grundstück, Duisburg, Düsseldorfer Str. 1 

Dieses unbebaute Grundstück hatte K. Ramba am 01.09.2008 erworben und 
bis zur Bebauung zunächst als Lagerplatz genutzt. Die Anschaffungskosten 
inkl. Nebenkosten betrugen 240.000 €. Vom Zeitpunkt des Erwerbs bis zum 
31.12.2014 ist der Grund u. Boden in dieser Höhe bilanziert worden. 

Aufgrund der monatlich festgestellten betrieblichen Auswertung (BWA) musste 
K. Ramba leider feststellen, dass sich das Geschäftsergebnis für das Wirt-
schaftsjahr 2015 gegenüber den Vorjahren stark verringern wird. Er hat deshalb 
im Dezember 2015 beim Grund u. Boden eine Zuschreibung auf den der Höhe 
nach zutreffend ermittelten Verkehrswert/Teilwert von 270.000 € vorgenommen. 
Bilanzwert Grund u. Boden zum 31.12.2015 = 270.000 €. 

Buchung: 

 EUR   EUR 

Grund u. Boden 30.000 an Erträge aus der Zu-

schreibung des AV 

30.000 

 

b) Herstellung einer neuen Fertigungshalle 

Auf dem unter a) aufgeführten unbebauten Grund u. Boden hat K. Ramba eine 
neue Fertigungshalle erstellen lassen. Die Herstellungskosten für den am 
01.07.2015 fertiggestellten und abgenommenen Neubau betrugen netto 
2.230.000 €. Der Antrag auf Baugenehmigung war am 02.02.2013 gestellt wor-
den. In den Netto-Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 2.230.000 € sind 
auch enthalten die Kosten für: 

 eine Transportanlage (inkl. Förderbänder), 145.000 € 
Nutzungsdauer 15 Jahre 

 die normale Beleuchtungsanlage, 37.000 € 
Nutzungsdauer 15 Jahre 

 die normale Sammelheizungsanlage, 54.000 € 
Nutzungsdauer 15 Jahre 

 die normale Sprinkleranlage (zum Schutz der Menschen 38.000 € 
baupolizeilich angeordnet), 
Nutzungsdauer 15 Jahre 

 die Platzbefestigung und Einfriedung/Mauer 85.000 € 
Nutzungsdauer 17 Jahre 
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Es ist unstreitig davon auszugehen, dass die Fertigungshalle eine (einheitliche) 
planmäßige Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahre hat. 
 
Die gesamten Herstellungskosten in Höhe von 2.230.000 € sind bisher auf dem 
Konto „Im Bau befindliche Anlagen“ gebucht worden. 
 
Die Begleichung der Rechnungen (Banküberweisungen) und die mit der Bau-
maßnahme im Zusammenhang stehenden Darlehensschulden sind bereits zu-
treffend buchmäßig erfasst worden. Auch die abziehbare Vorsteuer ist zutref-
fend buchmäßig erfasst worden. 
 
Weitere Buchungen sind bisher nicht erfolgt.  

 

c) Erweiterung der Transportanlage 

Am 06.12.2015 wurde die unter b) aufgeführte Transportanlage durch Anbrin-
gung von Zusatzbändern erweitert; lt. Kaufvertrag betrugen die Nettoaufwen-
dungen hierfür 12.000 €; diese wurden bei sofortiger Zahlung dem Konto „Er-
haltungsaufwendungen“ belastet: 

Buchung: 

 EUR   EUR 

Erhaltungsaufwendungen 12.000 an   

Vorsteuer  2.280   Bank 14.280 

 

 Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Zusatzbänder 
und der Erweiterung der Transportanlage am 06.12.2015 noch 20 Transport-
wannen für insgesamt 8.000 € (zgl. 1.520 € USt) erworben. Die Transportwan-
nen sind technisch mit den Zusatzbändern abgestimmt und können im Betrieb 
des K. Ramba nicht anderweitig genutzt werden. Am 06.12.2015 wie folgt ge-
bucht:  

 EUR   EUR 

Sofortabschreibung gering-

wertige Wirtschaftsgüter 

8.000    

Vorsteuer  1.520  an Bank 9.520 
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d) lfd. Grundstücksaufwendungen 

Die lfd. Grundstückskosten für das vorstehende bebaute Grundstück bzgl. der 
Grundsteuer und Haftpflichtversicherung i. H. v. insgesamt 4.800 € hat K. Ram-
ba in 2015 irrtümlich von seinem privaten Bankkonto überwiesen. Die Kosten 
betreffen den  Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015. Eine  Buchung ist hierzu un-
terblieben. Die übrigen Grundstückkosten für das Jahr 2015 sind zutreffend 
buchmäßig erfasst worden. 

 
 
Sachverhalt 2: Fuhrpark:   
                            (max. erreichbare Punktzahl 17) 

 

a) Lkw alt 

Zum Betriebsvermögen des K. Ramba gehört ein Lkw, der jährlich mit 12.000 € 
abgeschrieben wurde und der am 31.12.2014 einen zutreffenden Buchwert von 
18.000 € hatte. 

Am 31.08.2015 wurde dieser Lkw gestohlen. Kurz nach dem Schadensereignis 
sagte die Versicherung zu, Schadensersatz für den gestohlenen Lkw von 
20.000 € zu leisten. Die Überweisung erfolgte am 20.10.2015 auf das betriebli-
che Bankkonto des K. Ramba. 

Buchung: 

 EUR   EUR 

Bank 20.000 an sonstige betriebliche Erträge 20.000 

 
Weitere Buchungen sind nicht erfolgt 

 
b) Lkw neu 

 Am 11.11.2015 hat K. Ramba von einem Unternehmer in Düsseldorf einen 
gebrauchten Lkw, welcher den gestohlenen ersetzen soll, zum Netto-Festpreis 
von 85.600 € (zzgl. 19 % USt = 16.264 €) bestellt. 

 Der LKW wurde am 01.12.2015 geliefert und am gleichen Tag in Betrieb 
genommen. Nach der am gleichen Tag erhaltenen Rechnung sollte die Zahlung 
innerhalb der nächsten 14 Tage erfolgen. Ferner geht aus der Rechnung her-
vor, dass der Lkw solange im Eigentum des Lieferanten verbleibt, bis der Kauf-
preis in voller Höhe beglichen ist. 

 Der Lkw hat eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 9 Jahren. 

 Eine Buchung des vorstehenden Vorgangs ist in 2015 versehentlich unterblie-
ben, weil die Kaufpreiszahlung erst am 02.01.2016 erfolgt ist. 
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Sachverhalt 3:  Börsennotierte Wertpapiere:   
                              (max. erreichbare Punktzahl 9) 

 

Am 03.01.2015 hatte K. Ramba aus betrieblichen Mitteln börsennotierte Wert-
papiere zur vorübergehenden Geldanlage gekauft und zwar: 

 

200 Stück Aktien der Chemie AG – nominell 100 € zum Kurs von  300 € 

Börsenpreis    60.000 € 

Kursabhängige Spesen, etc. (2%) 1.200 € 

 

Auf ausdrückliche Anweisung von K. Ramba wurde wie folgt gebucht: 

      EUR      EUR 

Wertpapiere 60.000 an Bank 61.200 

sonst. betriebl. Aufwendungen  1.200    

 

 Ende Oktober 2015 fiel der Kurs plötzlich auf 270 €; dieser Wert änderte sich 
bis zum 31.12.2015 nicht mehr.  

 Erst Anfang Februar 2016 stieg der Kurs langsam wieder an und schwankte bis 
zum 30.06.2016 zwischen 280 € und 330 €. 

 

 Die Chemie AG hat in der am 15.08.2015 stattgefundenen Hauptversammlung 
beschlossen, für das Wirtschaftsjahr 2014 keine Dividende an ihre Aktionäre 
auszuschütten. 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

Sachverhalt 4: Vorräte/Warenbestand:   
                               (max. erreichbare Punktzahl 5,5) 

 

Bei einer bestimmten Warengruppe war es K. Ramba anhand der Daten der 
Inventur unmöglich, die ursprünglichen Anschaffungskosten festzustellen. 

K. Ramba hat deshalb in diesem Fall die Anschaffungskosten wie folgt ret-
rograd ermittelt:  

 Herabgesetzter Verkaufspreis zum 31.12.2015 36.000 € 

 Rohgewinnsatz lt. ursprünglicher Kalkulation 33 1/3 % ./. 12.000 € 

 Anschaffungskosten = Bilanzansatz zum 31.12.2015 24.000 € 

K. Ramba hat die so ermittelten Anschaffungskosten wie folgt gebucht: 

 EUR   EUR 

Warenbestand 24.000 an Bestandsveränderungskonto 

(bzw. Konto Wareneinsatz) 

24.000 

 

Obwohl der am Bilanzstichtag verbleibende Rohgewinnsatz für die vorstehende 
Warengruppe nachweislich nur 25 % beträgt, hat K. Ramba zum 31.12.2015 
hieraus keine Schlussfolgerungen gezogen. 

Anhaltspunkte über eine etwaige Teilwertabschreibung (bzw. außerplanmäßige 
Abschreibung) sind eindeutig nicht vorhanden. 

Die restlichen Waren/Vorräte wurden zutreffend erfasst und gebucht. 
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Sachverhalt 5: Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen:   
                                 (max. erreichbare Punktzahl 7) 

 

 Aus einer Rohstofflieferung vom 11.11.2015 schuldete K. Ramba seinem 
japanischen Lieferanten aus Tokio 10.000.000 japanische Yen (JPY). 

 Obwohl K. Ramba die japanischen Rohstoffe ohne Ausnahmen bereits bis 
Ende Dezember 2015 in seiner Produktion weiterverarbeitet hatte, verzögerte 
sich die Begleichung des Rechnungsbetrages wegen verschiedener Unklarhei-
ten ausnahmsweise bis zum 03.01.2016. 

 Der offizielle Devisenkurs soll sich unstreitig wie folgt entwickelt haben: 

  

 

 

 

 

 Bei den genannten Devisenkursen handelt es sich jeweils um den Kassamittel-  
kurs. 

 K. Ramba erfasste diese Verbindlichkeit am 11.11.2015 mit der zutreffenden 
Rohstoff-Eingangsbuchung in Höhe von 80.000 €. Die Rohstoffe waren bis zum 
31.12.2015 verarbeitet und deshalb mit dem zutreffenden Wert in den Fertiger-
zeugnissen erfasst. 

 Weitere Buchungen sind bisher nicht erfolgt. 

 

 (Hinweis: § 254 HGB ist in vorliegendem Fall nicht anzuwenden!) 

 

 

 

 

11.11.2015 100 JPY = 0,800 € 

31.12.2015 100 JPY = 0,760 € 

14.01.2016 100 JPY = 0,780 € 
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Sachverhalt 6: Werklieferungsvertrag (Absatzgeschäft):   
                               (max. erreichbare Punktzahl 8) 

 

 K. Ramba hat am 06.12.2015 von seinem Kunden G. Witter aus Dortmund den 
Auftrag erhalten, eine Produktionsmaschine zum Festpreis von 120.000 € (zzgl. 
USt) zu erstellen. Der Werklieferungsvertrag wurde von beiden Beteiligten am 
06.12.2015 unterschrieben. 

 Als Fertigungstermin wurde vertraglich der 30.06.2016 vereinbart. Dem 
Angebot lag folgende (Fehl-) Kalkulation zugrunde: 

 

 Herstellungskosten I 103.000 € 

 Verwaltungskosten + 3.000 € 

 Herstellungskosten II 106.000 € 

 Vertriebskosten + 2.000 € 

 Selbstkosten 108.000 € 

 Gewinn + 12.000 € 

 Festpreis 120.000 € 

 

 Bei der Erstellung der Bilanz für 2015 wurde festgestellt, dass bis zur 
Fertigstellung im Juni 2016 wider Erwarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen 
zu einer Steigerung der Herstellungskosten I um 19.750 € geführt haben. 

 Außerdem ist bei den Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten in der Zeit vom 
01.01. – 30.06.2016 bei vorsichtiger Schätzung mit einer Erhöhung von insge-
samt 5% zu rechnen. 

 Die Preissteigerungen waren zum 31.12.2015 bereits bekannt, wurden in der 
obigen Kalkulation aber nicht berücksichtigt. 

 Mit der Fertigung der Produktionsmaschine wurde erst am 03.01.2016 
begonnen; bis zu diesem Zeitpunkt sind keinerlei Kosten entstanden. 
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Aufgabe 1: Finanzierung eines Unternehmens:   
                           (max. erreichbare Punktzahl 9,5) 

 

1.1 Stellen Sie systematisch die Finanzierungsmöglichkeiten eines Unternehmens 
 (Kapitalgesellschaft) dar und nennen Sie mindestens je ein Beispiel. 

 
1.2 Ein Unternehmen erzielt zum umsatzsteuerlichen Regelsatz steuer- 
 pflichtige Umsätze i.H.v. 1.400.000,00 € Umsatzerlösen (netto) und 
 weist in seiner Bilanz zum 31.12.2015 u. a. folgende Bilanzpositionen 
 aus: 
 
 •  Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand: 29.000,00 € 
 •  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto): 122.800,00 € 
 •  Pensions-Rückstellungen: 280.000,00 € 
 •  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 129.760,00 € 
 •  Sonstige Verbindlichkeiten: 88.000,00 € 
 

 a)   Wie definiert sich die Liquidität 2. Grades, berechnen Sie diese und   
  beurteilen Sie den Wert. 

 b)   Berechnen Sie die Debitorenlaufzeit und erläutern Sie deren Aussa- 
  gekraft. 

 

Aufgabe 2: Finanzierung:   
                           (max. erreichbare Punktzahl 5,5) 

 

Ein von Ihnen betreuter Mandant will sich einen Neuwagen für 15.000,00 € an-
schaffen. Er steht vor der Wahl, den PKW über ein Darlehen (ohne Restrate) zu 
finanzieren oder aber den Neuwagen zu leasen. 

 
Ihr Mandant hat im Falle des Erwerbs die Zusage von seinem Autohaus erhal-
ten, das Kfz nach Ablauf von 3 Jahren zu einem garantierten Preis von 
7.000,00 €  zurückzukaufen. Das kommt Ihrem Mandanten gelegen, weil er sich 
dann ein neues, hochwertigeres Auto kaufen will.  

TEIL II     - Finanzierung 

  (15 Punkte) 



- 14 - 
 

 

Damit die Kredit- bzw. Leasingkonditionen besonders günstig ausfallen, setzt 
Ihr Mandant bei beiden Varianten Eigenmittel i. H. v. 3.000,00 € ein, da er von 
seiner Bank in den nächsten 3 Jahren keine Guthabenzinsen erwarten kann 
(Guthabenzinsen 0 %). 
 
Ihre Bank bietet Ihrem Mandanten einen Kredit mit einer Verzinsung von 2 %, 
einer Laufzeit von 36 Monaten und einer mtl. Kreditrate von 343,00 € an. Die 
Bank rechnet dabei nach der kaufmännischen Zinsmethode (30/360). 
 
Alternativ unterbreitet die Bank ihm ein Leasingangebot über die gleiche Lauf-
zeit mit einer monatlichen Leasing-Rate von 160,00 € an. 
 
Die Umsatzsteuer soll bei der Betrachtung außer Acht gelassen werden, des-
halb verstehen sich alle Zahlen dieses Sachverhalts als Nettobeträge. 
 
 
Aufgaben: 
 
 
1. Ihr Mandant bittet Sie nun, ihm die günstigste Finanzierung zu berech- 
 nen und darzustellen. Steuerliche Aspekte sollen keine Rolle spielen. 
 
2. Wirken sich die laufenden Kfz-Kosten auf die Entscheidung aus? 
 
3.  Spielen die mtl. unterschiedlichen Zahlungsverpflichtungen bei der Fi- 
 nanzierungsentscheidung eine Rolle? 
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Christian Kluthmann möchte 200.000,00 EUR anlegen. Er stellt sich eine Anla-
ge in Form einer Unternehmensbeteiligung in Deutschland vor, da Zinspapiere 
wegen der derzeit zu niedrigen Erträge für ihn nicht in Frage kommen. Anderer-
seits möchte er sich auch nicht aktiv am Unternehmensgeschehen beteiligen 
und darüber hinaus auch nicht mit weiterem Vermögen haften. 

 
 
Aufgabe: 
 
 

Erläutern Sie im Rahmen des nachfolgenden Schemas die dargestellten Betei-
ligungsformen. 

Gehen Sie dabei jeweils von den gesetzlichen Regelungen aus und geben Sie 
die jeweilige Gesetzesstelle an. 

Verwenden Sie für Ihre Antworten nachfolgendes Schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL III     -  Gesellschaftsrecht 

  (10 Punkte) 
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Anlage zur Klausur „Rechnungswesen – Aufgabenteil Gesellschaftsrecht 

 

Prüfungsteilnehmer/in: 

Name:          Vorname:       

 

                      Merkmal      

Unter-                                    

nehmensform/                         

Beteiligungsform   

 Haftung 

 Maximales Verlustrisiko 

 Geschäftsführung und Vertre-

tung 

 Mitspracherechte/Stimmrechte/ 

Mitentscheidungsrechte 

Gewinnansprüche Punkte 

 

                                        

GmbH-Beteiligung 
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                      Merkmal      

Unter-                                    

nehmensform/                         

Beteiligungsform   

 Haftung 

 Maximales Verlustrisiko 

 Geschäftsführung und Vertre-

tung 

 Mitspracherechte/Stimmrechte/ 

Mitentscheidungsrechte 

Gewinnansprüche Punkte 

 

Kommanditbeteiligung 

 

 

 

 

 

 

    

 

Stille Beteiligung 

 

 

 

 

 

 

    

 


